
C. SCHLUSS

Die Probleme der „richtigen“ Sachverhaltsinterpretation sind
etwa zur Hälfte akademischer Art. Sie resultieren aus der
einigermaßen künstlichen kommunikativen Situation der
(Klausur-)Prüfung. In der praktischen juristischen Arbeit lässt
sich ein unvollständiger Sachverhalt oft – aber eben auch nicht
immer – aufklären. Mögliche sprachliche Missverständnisse
sind, anders als in der Klausur, mit Rückfragen zu beseitigen.

Im Studium und im Examen kommt man aber um die hier
beschriebene spezifische Arbeit am Sachverhalt nicht herum.
Der einen fällt sie leicht, der andere muss sich erst ein wenig
daran gewöhnen. Selbst wenn Sie dabei anfangs zu Fehlern
neigen – aus nichts anderem lernt man so schnell wie aus
Fehlern. Es lohnt sich, die Anmerkungen Ihrer Korrektoren
ernst zu nehmen. Und wenn Sie sie nicht verstehen, fragen
Sie eben nach.
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Die bekannte Architektin Anastasia (A) ist Gesellschafterin der „A & Partner Architekten
GbR“ (A-GbR) in Frankfurt a.M. Gesellschafter sind ferner ihre früheren Kommilitonen
Beatrice (B) und Constantin (C), die laut Gesellschaftsvertrag (GV) von der Vertretung der
Gesellschaft, nicht aber von der Geschäftsführung ausgeschlossen sind. Im Übrigen enthält
der GV folgende Klauseln:

„§ 10. Beschlussfassung, Beschlussmängel

(1) Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Versammlungen gefasst. Eine Feststellung und
Verkündung der Beschlüsse erfolgt durch den Versammlungsleiter, der zu Beginn einer jeden
Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit durch die anwesenden Gesellschafter be-
stimmt wird.

(2) Auf die Geltendmachung von Beschlussmängeln finden die Vorschriften der §§ 110 ff.
HGB in der im Zeitpunkt der Beschlussfassung geltenden Fassung entsprechende Anwendung.
Die Frist für die Beschlussanfechtung beträgt abweichend von § 112 I 1 HGB vier Wochen.“

Im Laufe der Zeit kommt es zu Spannungen zwischen A und ihren Mitgesellschaftern. B
und C werfen A vor, sie behandle das Architektenbüro „wie einen Selbstbedienungsladen“.
Aus diesem Grund wird im Einklang mit den Bestimmungen des GV eine Gesellschafter-
versammlung für den 5.3.2024 einberufen, in der über die Kündigung eines Rahmenvertrags
entschieden werden soll, durch den sich die A-GbR verpflichtet hat, sämtliche baustati-
schen Berechnungen durch die „Ingenieurbüro GmbH“ (I-GmbH) fertigen zu lassen.
Einzige Gesellschafterin der I-GmbH ist A, deren Ehemann E als alleiniger Geschäftsführer
der I-GmbH tätig ist.

Zu Beginn der Gesellschafterversammlung wird C ordnungsgemäß zum Versammlungsleiter
gewählt. Anschließend eröffnen B und C der A, dass diese wegen einer zu befürchtenden
Interessenskollision von einer Abstimmung über die Kündigung des Rahmenvertrags mit der
I-GmbH ausgeschlossen sei. Die empörte A stimmt dennoch gegen die Kündigung; B und C
hingegen stimmen dafür. Anschließend stellt C fest, dass der Beschlussvorschlag, den Rah-
menvertrag zu kündigen, einstimmig angenommen wurde; die abweichende Stimmabgabe der
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A lässt er außer Betracht. C verkündet den festgestellten Beschluss im Beisein sämtlicher
Gesellschafter.

A ist nicht willens, diese Unverschämtheit hinzunehmen und beauftragt Rechtsanwalt Rapha-
el (R), „den Beschluss aus der Welt zu schaffen“. Daraufhin erhebt R am 4.4.2024 beim LG
Frankfurt a.M. eine Klage gegen den Gesellschafterbeschluss vom 5.3.2024.

Hat die Klage Aussicht auf Erfolg?

& LÖSUNG

Die Klage der A hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT DER KLAGE

Eine Klage ist zulässig, wenn sämtliche Prozess- und Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen
(vgl. Adolphsen, Zivilprozessrecht, 8. Aufl. 2023, § 1 Rn. 6).

I. Statthafte Klageart

Die durch den prozessbevollmächtigten Rechtsanwalt der A eingelegte Klage muss zunächst
statthaft sein. Eine Klage ist statthaft, wenn die gewählte Klageart geeignet ist, das antrags-
gegenständliche Klageziel zu erreichen (vgl. Adolphsen ZivilProzR, 8. Aufl. 2023, § 8 Rn. 20;
Lüke JuS 1969, 301 (303)).

1. Auslegung des klägerischen Begehrens

Gesellschafterin A begehrt die Nichtigkeit des Gesellschafterbeschlusses der A-GbR vom 5.3.
2024. Dieses Klageziel kann sowohl durch eine rechtsgestaltende Anfechtungsklage iSd
§ 110 I, II 1 Nr. 2 HGB als auch durch eine feststellende Nichtigkeitsklage iSd § 110 II Nr. 1
HGB oder allgemeine Feststellungsklage nach § 256 I ZPO erreicht werden.

2. Anwendbarkeit der §§ 110 ff. HGB auf die A-GbR

Die Statthaftigkeit einer Nichtigkeitsklage gem. § 110 II Nr. 1 HGB sowie einer Anfech-
tungsklage gem. § 110 I, II 1 Nr. 2 HGB setzt zunächst voraus, dass die Vorschriften der
§§ 110 ff. HGB auf die A-GbR anwendbar sind. Grundsätzlich finden diese Normen nur auf
Personenhandelsgesellschaften Anwendung, dh auf die oHG sowie kraft Verweisung in
§ 161 II HGB auf die KG (vgl. Ebenroth/Boujong/Drescher, HGB, 5. Aufl. 2024, HGB
§ 110 Rn. 2; Oetker/Lieder, HGB, 8. Aufl. 2024, HGB § 110 Rn. 7). Eine Anwendung auf
die GbR ist de lege lata nicht vorgesehen (vgl. Oetker/Lieder, 8. Aufl. 2024, HGB § 110
Rn. 9).

a) Gesetzesanalogie

Fraglich ist aber, ob die Erstreckung dieser Normen auf Gesellschafterbeschlüsse einer GbR
im Wege der Analogie möglich ist. Zu den Voraussetzungen eines Analogieschlusses gehören
neben dem Fehlen eines Analogieverbots das Vorliegen einer Regelungslücke sowie die
Wertungsgleichheit („Vergleichbarkeit“) des ungeregelten und des geregelten Sachverhalts
(Reimer, Juristische Methodenlehre, 2. Aufl. 2020, Rn. 562); die Regelungslücke kann entwe-
der planwidrig oder plangemäß zum Zweck der delegierten Rechtsfortbildung sein (Reimer
Methodenlehre, 2. Aufl. 2020, Rn. 568, 572).

Das Vorhandensein einer solchen Regelungslücke ist jedoch zweifelhaft. Ursprünglich war
im Gesetzesentwurf der Expertenkommission zur Modernisierung des Personengesellschafts-
rechts vorgesehen, das Beschlussmängelrecht rechtsformübergreifend für sämtliche Personen-
gesellschaften nach dem aktienrechtlichen Leitbild der §§ 241 ff. AktG (sog. Anfechtungs-
modell) in den §§ 714a–714e BGB-E zu regeln (vgl. sog. Mauracher Entwurf; Schäfer/Grune-
wald, Das neue Personengesellschaftsrecht, 2022, § 5 Rn. 39; Lieder ZRP 2021, 43 (44)).
Nicht zuletzt wegen kritischer Stimmen im Schrifttum (vgl. Bachmann NZG 2020, 612
(613 f.); Habersack ZGR 49 (2020), 539 (559 ff.); Drescher ZGR-Sonderheft 23 2021, 115
(123 ff.)) ist der Reformgesetzgeber hiervon abgewichen und hat das Beschlussmängelrecht
nur für Personenhandelsgesellschaften (oHG, KG, EWIV) in den §§ 110 ff. HGB geregelt
(vgl. BT-Drs. 19/27635, 52 ff.). Für die nichtkaufmännischen Personengesellschaften (GbR,
PartG) soll dem Grunde nach das bisherige Feststellungsmodell weiterhin Anwendung finden
(vgl. Schäfer/Liebscher Neues PersGesR, 2022, § 5 Rn. 59, 116, 144 ff.). Der Reformgesetz-
geber begründet dies damit, dass sich das Anfechtungsmodell nur für solche Gesellschafts-
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